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Prüferlizenzausbildung Ju-Jutsu 
 

Thema: 
 

Neuausbildung zur Prüferlizenz Ju-Jutsu  

Zeit: 
 
 

Samstag, 27. Januar 2024 
10:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr 

 

Veranstalter: Schleswig-Holsteinischer Ju-Jutsu Verband e.V. 
 

Durchführung: 
 

Zum Erwerb der Prüferlizenz muss vor dem 27. Januar 2024 eine Online-Schulung 
durchgearbeitet werden. Am 27. Januar 2023 ist ein gemeinsamer Präsenztermin auf 
der Matte. 
 

Ausrichter: Breitenfelder Sportverein von 1924 e.V. 
 

Ort: Schulsporthalle der Grundschule, 23881 Breitenfelde 
Zufahrt über Grüner Weg bis zum Parkplatz 
 

Leitung: 
 

Jens Dykow (Prüfungsreferent) 
 

Anmeldung: 
 

Bis 13.1.2024 an pruefungsreferent@shjjv.de unter Angabe einer E-Mailadresse 
(für den Zugang zur Online-Schulung). Wer sich früher anmeldet, hat mehr Zeit für die 
Durcharbeitung der Online-Schulung. 
 

Teilnahmevorausset-
zungen: 
 

• mindestens 1. Kyu Ju-Jutsu (Lizenzerteilung erst nach Erlangung des 1. Dan Ju-
Jutsu) 

• gültige Beitragsmarken 2022 und 2023 

• aktive Teilnahme an wenigstens zwei Techniklehrgängen im Jahre 2023; einer der 
Lehrgänge muss ein Prüfungsvorbereitungslehrgang oder Landeszentraltraining 
sein 
 

Lehrgangskosten: 20,00 € 
Die Lehrgangskosten sind bei Anmeldung auf das Konto des SHJJV  
(IBAN: DE08 2105 0170 0092 0445 77 bei der Förde-Sparkasse) mit dem Stich-
wort „Prüferlizenzneuerwerb Ju-Jutsu“ vereinsweise zu überweisen. 
 

Hinweise: 
 

• Die Ausbildung findet nur bei wenigstens 5 Teilnehmern statt. 

• Interessenten, die über keinen eigenen Internetzugang verfügen, lassen sich 

bitte durch ein entsprechend ausgestattetes Vereinsmitglied unterstützen. 

• Zugang zur Online-Schulung wird nach Zahlung der Gebühr per E-Mail mitge-

teilt. 

Haftung: 
 

Die Haftung des Ausrichters und des Veranstalters ist beschränkt auf Fälle, bei denen 
Teilnehmern / Mitgliedern durch Benutzung der Verbands- bzw. Vereinseinrichtung ein 
Schaden entsteht und einem Organmitglied oder einer sonstigen Person, für die der 
Ausrichter oder der Veranstalter nach den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts einzu-
stehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. 

 
Teilnahme: 

 
Es gelten die Allgemeinen Hinweise zu Veranstaltungen des SHJJV e. V. 
(www.shjjv.de/verband/informationen/downloads). 

Schleswig-Holsteinischer Ju-Jutsu Verband e. V. - Der Vorstand - 


